Zur persönlichen Arbeitszeitberechnung:

Ausgangspunkt Unterrichtspflicht 
seit der Arbeitszeiterhöhung 2004:  FL: 30




       FöL: 29




     GS-L: 29




     HS-L: 28
bei Schwerbehinderung von mind. 50%  2 Uh weniger,
                                       von mind. 70%  3 Uh weniger,



   von mind. 90%  4 Uh weniger



1. Variable: Arbeitszeitkonto 
     meine „Ansparphase“ begann ____    (GS 1999 bzw. 2000,   FL 2000 bzw. 01,    HS 01 bzw. 02)
     (dauerte i.d.R. 5 Jahre) und endete _____
     
    meine Wartezeit begann  _____  (dauerte i.d.R. 3 Jahre)  und endet _____

    Meine „Ausgleichsphase“ dauert so lange wie meine „Ansparphase“, also von _____  bis ______


2. Variable: Die Arbeitszeiterhöhung von 2004 gilt für 50- bis 59-jährige L zur Hälfte, also ist für diese

       Gruppe in jedem zweiten Schuljahr eine Unterrichtsstd. abzuziehen.

       Für über 60-jährige L gab es keine Arbeitszeiterhöhung, also ist von der eingangs

       genannten Unterrichtspflichtzeit für diese Gruppe eine Unterrichtsstunde abzuziehen. 


3. Variable: Altersermäßigung für  HS-L,  für GS-L, FL und Föl

                 älter als 58
      1 Uh
1 Uh


     älter als 60        1 Uh
2 Uh


     älter als 62
       2 Uh
3 Uh
                   (bei TZ nur anteilige Ermäßigung, gerundet)


4. Variable: Altersteilzeit ab 60. Lebensjahr

für L, die vor bzw. am 1.8.50 geboren sind und mit der ATZ spätestens am 1.8.2010 beginnen,

gelten die bisherigen Bedingungen, also 50% Arbeitszeit (vom Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre), 83 %  Gehalt und 90% Anrechnung auf die Pensionsansprüche


für L, die nach dem 1.8.50 geboren sind, gelten die verschlechterten Bedingungen, also

60% Arbeitszeit (oder 2 Jahre Freistellung bei 5 Jahren ATZ),  80% Gehalt und

nur 60% Anrechnung auf die Pensionsansprüche


L mit Schwerbehinderung können die ATZ ab dem 58. Lebensjahr beantragen.

Wer ATZ in Anspruch nimmt, verliert seine Altersermäßigungsstunden. 




   






(zusammengefasst von E. Wilhelm im Nov. 09)

